
 
Mitzeichnungen 

Bürgermeister: 
 
 
 
Datum: ___________ 

Erster Beigeordneter: 
 
 
 
Datum: _____________ 

Beigeordneter/ 
Stadtkämmerer: 
 
 
Datum: _________ 

Beigeordneter/ 
Stadtbaurat: 
 
 
Datum: _________ 

Rechtsamt: 
 
 
 
Datum: ____________ 
 

 
Zahl der erforderlichen Protokollauszüge: _____________________ 

 
Stadt Gladbeck Gladbeck, 22.10.2001 

 Vorlage Nr. 01/0242 
Federf. Stadtamt: Amt für kommunale Finanzen 
Vorlage für den Berichterstatter Sitzung am Punkt 

Rat Bürgermeister Schwerhoff 31.10.2001  

 
öffentliche Sitzung 
 
 
Betrifft: 
Vorlage des Entwurfs der Haushaltssatzung 2002 gem. § 79 Abs. 2 Satz 1 GO NW 
 
 
Begründung: 
(ggf. zusätzlich) 
 
Nach § 79 Abs. 2 Satz 1 GO NW leitet der Bürgermeister den vom Stadtkämmerer 
auf- und von ihm festgestellten Entwurf der Haushaltssatzung (einschließlich aller 
Anlagen) dem Rat zu. 
 
Die Unterlagen 
 
− Entwurf Haushalt 2002, (Band I und Band II). 

− DV-Ausdruck Entwurf Haushalt 2002 (nur Fraktionen) 

− Übersetzungstabellen (nur Fraktionen) 

 
wurden Ihnen in die Fraktionen zugestellt. 
 
Die Zustellung der Unterlagen wird in der Ratssitzung am 31.10.2001 - wie gewohnt - 
durch Erklärungen des Bürgermeisters und des Stadtkämmerers ergänzt. 
 
Die Verwaltung ist bemüht, den Haushaltsentwurf für die Beratungen in den 
Ausschüssen aktuell zu halten. Sie wird deshalb notwendige Änderungen 
gegebenenfalls in Änderungsverzeichnissen zum Haushaltsentwurf bekanntgeben.  
 
 



Beschlussentwurf: 
 
 
Der Entwurf der Haushaltssatzung 2002 und ihrer Anlagen einschließlich Haus-
haltssicherungskonzept 2001 - 2005 sowie der Entwurf des Investitionsprogramms 
2001- 2005 werden zur Vorbereitung der Beratung und Beschlussfassung des 
Rates an die Fachausschüsse und den Haupt- und Finanzausschuss weitergeleitet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Der Bürgermeister 

 
 
 
 

 (Schwerhoff) 
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In der Sitzung des 
� _________________-Ausschusses 
� Rates 
� Haupt- und Finanzausschusses 
 am ________________ (nicht - öffentlicher Teil) wurde wie folgt beschlossen: 
 


